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Erwägungen

E. 28
September 2019, sondern am 11. September 2019 zugestellt (vgl. Track-and- Trace Auszug
Nr. … [Kontonummer]; VI-Urk. 6). Demgemäss lief die 10-tägige Beschwerdefrist am 23.
September 2019 ab (Art. 142 Abs. 1 ZPO, Art. 144 Abs. 1 ZPO, Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO
und Art. 321 Abs. 2 ZPO). Eingaben müssen zur Einhaltung der Frist spätestens am letzten
Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post
übergeben werden (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Da der Gesuchsgegner die Beschwerdeschrift
vom 29. September 2019 gegen die vorinstanzliche Verfügung vom 6. September 2019 erst
am 4. Ok- tober 2019 der Schweizerischen Post zuhanden des Gerichts übergeben hat (Urk.
1), ist diese verspätet.

- 3 - 3.3 Schliesslich wurde der Gesuchsgegner mit der angefochtenen Verfü- gung zu
nichts verpflichtet. Es obliegt der Gesuchstellerin, also B._____, einen Kostenvorschuss
von Fr. 300.– zu bezahlen und eine vollständige Kopie des Zah- lungsbefehls einzureichen
(Urk. 2 S. 3). Der Gesuchsgegner seinerseits hat dadurch keinen Nachteil. 3.4 Damit erweist
sich die vorliegende Beschwerde in zweierlei Hinsicht als offensichtlich unzulässig,
weshalb auf das Einholen einer Beschwerdeantwort der Gegenpartei verzichtet werden
kann (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten. 3.5 Der
Vollständigkeit halber bleibt der Gesuchsgegner darauf hinzuwei- sen, dass er seine
Einwendungen gegen das Rechtsöffnungsgesuch nicht im Be- schwerdeverfahren, sondern
bei der Vorinstanz einzureichen hat. Hierzu wurde er mit Verfügung vom 12. September
2019 aufgefordert (VI-Urk. 8). Darauf ist nicht weiter einzugehen. Indes ist die Eingabe des
Gesuchsgegners vom 29. Septem- ber 2019 (Urk. 1) aufgrund des Verbots des überspitzten
Formalismus (vgl. BGer 5A_376/2012 vom 16. Januar 2013, E. 3.3) an die Vorinstanz
weiterzuleiten. 4.1 Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von Art. 48
i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG (vgl. ZR 110/2011 Nr. 28) auf Fr. 300.– festzu- setzen.
Die Gerichtsgebühr ist ausgangsgemäss dem Gesuchsgegner aufzuerle- gen (Art. 106 Abs.
1 ZPO). 4.2 Der Gesuchstellerin ist mangels relevanter Umtriebe und dem Ge- suchsgegner
zufolge seines Unterliegens im Beschwerdeverfahren keine Partei- entschädigung
zuzusprechen (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO; Art. 106 Abs. 1 ZPO). Es wird beschlossen:
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